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Ehescheidung 1imm Neuen Testament

Hermeneutische Vorbemerkung härte”“ V.5) qualifiziert. Damuıit ist eine
erste wesentliche Stoßrichtung der

Die Kirche beruft sich das bsolut ESsJesusstellungnahme gegeben:
bindende der Unauflöslichkeit scheint- „Verrechtlichung“
der sakramentalen Ehe auf die orde- gehen, sondern Erziehung

Christi, die als göttliches wünschenswerten ‚Menschlichkeit“
eben absolute e  5 habe Tatsäch- (das Herz ist das entrum der Person;

zeigen die einschlägigen neutesta- geht das „Herz Aaus Fleisch“, das
mentlichen EeXTte gerade dadurch, Gott etw bei EZ 36,26 U.0 verheißt;
S1E WwWIe gleich berichten ist nach prophetischer puls! „Pastorale Sto{(s-
möglichen Kompromissen arte- richtung“!). Zu beachten ıst (und spielt
fällen suchen, WI1Ie csehr sich die eindeu- der Diskussion jel wenig eine
tıge Stellungnahme Jesu ewußfst- Rolle), da{fß nach der weiıteren Argu-
sein der frühen Kirche eingegraben mentatıiıon mıiıt dem Schöpfungswillen
hat es argumentier wird (V.6 „VOmm

diesem Zusammenhang können Begınn der Schöpfung an”!) Der Wille
nicht alle exegetischen Möglichkeiten Jesu richtet sich also tatsächlich auf die
und Meinungen dargeboten werden. „Naturehe“. aher aber ist die der
Dennoch können die nachfolgenden kirchlichen Lehre und Praxis selbstver-
inwelse vielleicht für die Diskussion ständliche Unterscheidung zwischen
hilfreich senin Da die kirchliche Aus- Naturehe und sakramentaler Ehe gCIA-
Jegung begreiflicherweise und erfah- de durch die Stellungnahme Jesu nicht
rungsgemä ZUrC Vereinheitlichung der begründet. Wenn jedoch die Kirche
enarungsgegebenheiten tendiert, ihrer langen Tradition die Naturehe
kommt der historischen uslegung anders als die sakramentale Ehe be-
Z die Weite der verbindlichen ffen- handelt, 1st damit auch bereits e1INe
barungstexte spaterer Kirche 1 Be- hermeneutische ege ZUmn Gesamt-
wußtsein halten. verständnis der Jesusweisung SC

ben Wenn die Kirche Einschränkun-
Exegese einschläagıiger exXxtie gen des Jesusimpulses für gerechtfer-

erachtet, dann sind uch weiıtere
Einschränkungen denkbar Ferner„2-12 Eın Streitgespräch 2-9 )‚

verbunden mıiıt einer Jüngerbelehrung wird damit argumentiert, da{fs die bei-
VV.10-12). Die biblische egel, dafs bei den Ehegatten „emin Fleisch“ werden
iner Scheidung der Mannn inen Schei- (V.8) Im Sinne des UV Gesagten
debrief auszustellen habe (Dtn 24,1), kann sich sicher nicht 1Ur den

isolierten Geschlechtsakt handelnwird diesem ext S VO  m den
Pharisäern als „Einräumung“ AaANerTr- (siehe Matrımonium consummatum).
kannt (V.3; anders bei Matthäus). Die Es handelt sich vielmehr offensichtlich

indirekt sanktionierte Möglichkeit die bestehende, menschlich e..
wünschte Einheit der beiden Ehegattender Ehescheidung wird muiıt „Herzens-
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(im Sinne des erzens aus Fleisch) dungsrecht zusteht. Gerade diese
Gerade VO  E dieser Begründung her kasuistische usweltung (die freilich
sind die gleich besprechenden Ein- konsequent ist) ze1ıgt deutlich,
schränkungen (vor em die „Iren- begonnen hat, auf Jesus rückführ-
nun_n VO  B Tisch und Bett”) eine wesent- bare ethische Normen Rechtsnor-
liche Einschränkung des VO  s Jesus Iinen aNZUDaASSCN (vgl. die Problematik,

die bei den Ostkirchen ZUT anderswodiesem Streitgespräch offengelegten
Willens es Die darzustellenden Einführung des Prin-
Schlußfolgerung, dafs ott verbunden Z1ps der Oikonomia geführt hat!) Zu
hat, bezieht sich 7zweiftellos auf den V.11 ist och beachten, dafs der
en es für die Ehe, entscheidet Mann grundsätzlich Ur e1iNneEe fremde
aber nicht, WI1Ie Eheformen, die eben Ehe brechen kann Nach der vorherr-
(vielleicht VO  > Anfang der auch schenden Übersetzung (gegen Bau-
erst dann später) nicht dem en mer aber würde hier ausgesagt,

der Mann die Ehe bricht, indem dieesentsprechen, behandeln sind
Die welıtere entscheidende Schlußfol- zweilıte Tau heiratet.
SCIUNG, da{fs der Mensch nicht tren- Mt „3-12 egenüber dem markini-
NnelnNn hat, wWas Gott verbunden hat, äflt schen ext olgende emerkungen:
philologisch die rage offen, ob sich wird durch „aus jedem Grun auf die

einen apodiktischen (er kann nicht) innerjüdische Kasuistik ezug IN-
der hortatorischen (er soll nicht IMNCN,; diese scheint durch die gleich

Sinn handelt; für die zweiıte Be- erwähnende „Unzuchtsklausel“ -  r
eu  E spricht, da{fs eben auch nach grundsätzlich abgelehnt. Die 1m be-
dem Streitgespräch VO  3 Jesus unbe- gegnende Unzuchtsklausel kann
standet Mose die Scheidungsregel ihrer Bedeutung VO  B nicht sicher
sanktioniert hat Im Jüngergespräch festgelegt werden; unter den verschie-
(das mıt überwiegender Wahrschein- denen Möglichkeiten rechnet VOT
lichkeit rst Gemeindebildung ist, aber em mıiıt Ehebruch der schuldigen
jedenfalls auch diesem Fall Jesus Tau (das ginge also Richtung des
den Mund gelegt und daher zugetraut ostkirchlichen Verständnisses), muıt
wird!) erfolgt e1iNe wesentliche FEin- nach jüdischem echt ungültigen
schränkung Ausdrücklich wird die Ehen, WIe verbotenen Schwager-
Wiederehe betont (die Ja bei der grund- schaftsehen (das gınge Richtung des
sätzlich möglichen Polygamie eigent- katholischen Ehenichtigkeitsverfah-
lich bei en nicht beanstanden rens) der dem ecken eınes un-

sittlichen vorehelichen Lebenswandelswar'!); damit ist klar, dafß offensichtlich
die „Irennung VO  z Tisch und Bett“ der Tau (das ginge die Richtung des
och nicht unter den Tatbestand des Ehehindernisses des Error persona).
Ehebruches (wenn nicht der Me!li- Auf jeden Fall ber ist hier eine FEin-
nun VO  ; Baumert Ehelosigkeit schränkung Sinne der Kirche des
und Ehe 1imM Herrn. Eine Neuinterpre- vangeliums des Matthäus nicht
on VO  AD Kor üurzburg 1984 die ansonsten klar erkennbare Absicht
folgen will; danach handelt sich Jesu Die einschlußweise Interpretation
nicht Ehebruch, sondern „Be- („nicht einmal bei Unzucht“!) i1st aum
fleckung”“ der uen Ehefrau) fällt haltbar. Wichtig ist dann V.10, nach
V.12 weiıtet die ege auch für den Fall dem die unger eine Eheschließung
aus, anders als 1 jüdischen unter diesen Umständen für u..

Stammland, auch der Tau das Schei- kömmlich erachten. Die bekannte Eıin-
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rede, handle sich ben die unger 16,18 ntgegen 10,11 DParr. be-
VOT dem Geistempfang, kann aum hier ein Sachverhalt:

uch die verstofßene Tau darf nichtüberzeugen; sehr werden die Jünger
1 Matthäusevangelium ihrer geheiratet werden. uch ler steht
als die Richter des bereits bestehenden SE Debatte, ob sich Ehebruch
Gottesvolkes etc herausgestellt. Im oder, 1 1inne Baumerts,
vVxx ist der Satzteil „nicht alle fassen „Beflekkung” handelt. Dieser ext (wie
dieses Wort“ verschieden beziehbar. Es Mt 5,32) spricht ehesten für die
kann sich auf V.10, auf V.IZ ber auch spater entwickelte Theorie VO „Ehe-

band”auf die rgumentatıon des Streitge-
spräches (V.3-V.9) beziehen. aher un 5152 Der Satz entspricht 177 wesent-
aus anderen ler nicht näher darzule- lichen 16,18 (vgl. O  en ber auch
genden Gründen kann sich sowohl 1er wird die Unzuchtsklausel einge-
auf den Z ölibat als auch auf die Ehe führt Die Tau wird Ehebruch bzw
ach dem Eheverständnis Jesu bezie- Befleckung ausgesetzt, daher darf die
hen Im zweıten Fall ber ware ein Entlassene nicht geheiratet werden.

Zum Verständnis des Satzes ist sicherwichtiges 17 dagegen, die ege
Jesu juridisch verstehen. Es ware auch VO  A edeutung, da{fs in die
also eher 1 inne eiInes „Zielgebotes“ sogenannten „Antithesen“ der mat-
der WI1Ie vorher bereits erläutert 1 thäischen Bergpredigt eingefügt 1St
Sinne des prophetischen Aufdeckens Sicher ist unberechtigt, eINE Antı-
des eigentlichen Willens (Gottes (pasto- these anders 1 Grundsatz auszulegen
rale Regel!) verstehen. als die andere (vgl ähnlich Jak Z
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Röm 13,9). Nun erachtet die Kirche das Zusammenhang muıt den orüberle-
bsolut formulierte Schwurverbot (Mt gunsen dieses Textes Or 7,1-7) e_

5,54) keineswegs als geartet, da{fs hebt sich natürlich die rage nach der
der Kirche verboten sel, FEid und Ausgeglichenheit des paulinischen
Gelübde zuzulassen, Ja verlangen; Standpunktes; wenn „WESCH der
die Antithese des Rechtsverzichtes (Mt Unzucht“ V.2) notwendig ist, da{fs
5,38-42) hat bis VOT kurzem die Lehre jeder selne Frau, jede ihren Mann hat,
VO gerechten Krieg nicht verhindert ist natürlich agen, ob nicht bei
und 5ä{st jedenfalls iın der Moral das 1iNer gescheiterten und auseinander-
legitime Widerstandsrecht unberührt; ESANSCHNEN Mischehe asseliDe Prin-
die in der ersten Antithese egegnende ZIp für den verlassenen der entlasse-
adikale Verurteilung VO  a Zorn, Ja Be- 1en Teil aufrechtzuerhalten ist Wichtig
schimpfung (Mt 5,22) ist LLUT 1 Licht ist bei der paulinischen Argumenta-
der wilden Beschimpfungen VO  3 Geg- t10n, dafs bei der Ehe zwischen Chri-
Ne durch Jesus sinngemäfßs auslegbar. sten eın anderer Ma{sstab angewendet

diesem Licht ist also csehr wohl be- wird (V.10£) als bei der Mischehe. Hier
greiflich, Warum bei der viıerten Antı- zeigt sich zZUu erstenmal die Ntier-
these schon VO vangelisten e1iNe scheidung zwischen christlicher FEhe
Einschränkung Unzucht) angebracht und anderen ehelichen Formen (ob-
wird; darüber hinaus wird sich wohl das Problem Naturehe hier nicht
csehr schwer behaupten, da{fs die in den Griff oMmM In der Richtung
Kirche 1m Falle der Ehescheidung dieses Verständnisses geht dann aus
absolut gebundene ande habe der nachpaulinischen n  icklung der
1Kor „‚10-1 den 0-11 steht ext Eph ‚22-3 Die Ehe (offenbar VO  —
nicht fest, ob der Tau verboten lst, sich Christen) bildet die Beziehung ZWI1-

ennen, der ob verboten wird, die schen Christus und der Kirche ab;
Tau durch Scheidung abzutrennen:; Männer und Frauen werden (freilich
jedenfalls wird hier ausdrücklich dem unterschiedlicher Weise) angehalten,

das Verhalten hristi und seiner KircheMann (noch einmal?) verboten, die
Tau fortzuschicken. Das bekannte in ihrer Ehe en (vgl. äahnlich auch
„Privilegium Paulinum“ (VV.12-16) Kol 3,18f; 1 Petr 3,1-7; ebr 13,4)
geht möglicherweise Sar nicht auf
Paulus zurück; V.16 Läfst sich philolo- Schlußfolgerungen
gisch auch lesen, da{(s aulus, We

möglich, die Aufrechterhaltung der Offenbar War sich die Kirche
Mischehe empfiehlt („weiß s]ıe, ob S1e durchaus EWu daflß Jesus eindeutig
nicht vielleicht doch den Mann Treiten für menschlich erfreuliche, gelebte
wird”?). Ferner ist V.14 beachten, Einheit der Eheleute e1 ergriffen
da{fs die eiligung des Kindes der hat
„Mischehe“ als „automatisch“ betrach- enDar hat Von Anfang
tet wird (nicht auch die © Zum der Kirche die Erfahrung gegeben, da{s
gesamten Abschnitt 2-16 ıst ferner solche Einheit, WIe wünschenswert S1e

überlegen, ob Paulus S- die immer ıst, auch unter Christen
„Irennung VO  a Tisch un Bett“ den genügen vielen en nicht gelebt
Fall iNner unleidlich gewordenen WITr und vielleicht auch nicht gelebt

werden kannMischehe 1im Auge hat Zu beachten ist
das rinz1ıp des Verses Gott hat die Es scheinen sich schon1 Neuen Testa-
Christen 1mM Frieden berufen; gerade ment Möglichkeiten einer pastoralen
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npassung bei und ach gescheiterten Einschätzung der nt] lexte beachtet
Ehen entwickeln. werden.

Das Problem, WIe INa  . denn nach Bei den angeführten Dubitations-
einer gescheiterten Ehe menschlich elementen ist aum möglich
Ve  tet (zum eispie SCXUE n, da{fs der Kirche in der rage der
en könne, wird in den Neutesta- Behandlung geschiedener Wiederver-
mentlichen Texten nicht behandelt; heirateter durch den illen Jesu die

ände bunden selen.auch die sich stellende rage (die unfter
Umständen 1in der Anfangssituation Das ittel der Wahl (das bedauerli-

cherweise eın Allheilmittel Se1InNn kann!)vielleicht och nicht genugen eut-
ich formuliert wurde), WI1Ie INa  - jenen ist die pastorale Bemühung der Kirche
helfen kann, deren Ehe gescheitert 1st, als (mit en ihren jedern,
mu{fs ben spater in einer plausiblen sOWwelıt SIE 1in jedem einzelnen Fall be-
Weise durch die Kirche beantwortet troffen SIn Eheleuten Z.u en
werden (wiıe sich das ZUu eispie 117 un Erfahren jener „fleischlichen“ Ein-
Prinzip der Oikonomia in den ÖOst- heit förderlich se1in, die der eigent-
kirchen entwickelt hat) liche Schöpfungsimpuls (Gottes ach

Die Sprachebenen (pastoral-rhetori- der aufdeckenden Interpretation Jesu
sche Unbedingtheit, kasuistische ( ist (unter en Umstäanden Seelsorge
setzlichkeit u.a.m.) mussen bei der den Betroffenen!).
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